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Sehr geehrter Herr Präsident! 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat BURGSTALLER und Kollegen 

haben am 11. Juli 1986 unter der Nr. 2300/J eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Abdeckung 

der Verluste aus den Ölspekulationen an mich gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1.) Welche Vorschläge für die Abdeckung der Verluste 

aus den Ölspekulationen hat die Öl AG vorgelegt? 

2.) Welche Maßnahmen für die Abdeckung der Verluste 

aus den Ölspekulationen vertreten Sie? 

3.) Wie stehen Sie zum Vorschlag der ÖVP, daß sich 

der Staat selbst durch eine Teilprivatisierung an 

der Wiedergutmachung des eingetretenen Schadens 

beteiligen soll?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.): 

Die ÖIAG hat Anfang dieses Jahres bei den zugehörigen 

Konzerngesellschaften Anfragen durchgeführt und eigene 

Schätzungen erstellt, die ergeben haben, daß bei einigen 
Unternehmen einzelne Beteiligungen aufgegeben beziehungs-
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weise nicht betriebsnotwendige Vermögensteile behutsam ab

verkauft werden könnten. 

Zu 2.): 

Die OIAG wird in den kommenden Verhandlungen und Prüfungen 

der Notwendigkeit von Eigenkapitalzuführungen an Unternehmen 

der verstaatlichten Industrie in allen Fällen auf Eigenbei

trägen der Unternehmungen bestehen müssen, um in dieser Form 

den Gesamtfinanzierungsbedarf zu reduzieren. Dieser Politik 

liegt jedoch nur zum Teil die Motivation zugrunde, Verluste 

aus dem Ölgeschäft abzudecken, auch ist die direkte Zu

ordnung irgendeines konkreten finanziellen Eigenbetrags zu 

Verlusten aus dem Ölgeschäft nicht möglich. Im wesentlichen 

handelt es sich bei der Neuausrichtung der Finanzierungs

politik darum, bei der Zuführung von Budgetmitteln an die 

verstaatlichte Industrie künftig ganz generell größte 

Zurückhaltung zu üben und darauf hinzuwirken, daß von allen 

Gesellschaften sehr pragmatisch auch andere Möglichkeiten 

der Unternehmensfinanzierung ausgeschöpft werden. 

Zu 3.): 

Die Entscheidung über die Abgabe von Anteilen und Be

teiligungen an Unternehmen der verstaatlichten Industrie 

wird jeweils im Einzelfall und im Einklang mit den Unter

nehmenskonzepten, nach Überlegungen der Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit, zu treffen sein. Die Frage des Eigentums 

an Unternehmungen ist für uns keine Frage von Dogmen. Wo 

eine Modifizierung der Eigentümerstruktur auch dazu bei

tragen kann, Unternehmungen rascher wieder in die 

Gewinnzone zu bringen, können derartige Schritte durchaus in 

die Überlegungen miteinbezogen werden. 

Mit besten Grüßen 
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